
Unterstützende Pläne und Regelwerke: 
aktueller Terminplan
Baustellenleitplan
Logistikplan
Baustellenordnung
Alarmplan/ Feuerwehrplan
Gefährdungsbeurteilungen der AN
SiGeKo- Berichte

Gefährdungen/
Einrichtungen

Baustellenvorbereitung

Versorgungsleitungen DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Leitungen orten C 472
(Elektro, Wasser, Gas, usw.) DGUV V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel und Betriebsmittel" b) Leitungen sichern

Vorschriften der EVU c) Leitungen freischalten
Verkehr im Umfeld DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Verkehrszeichenplan A 008 / D 512
der Baustelle Straßenverkehrsordnung StVO b) Totalsperre A 008 / D 512

ASR A5.2 c) Schutzwand /-dach; Personentunnel
d) Kabelbrücke

Lärmemmision / -immission Verwaltungsvorschrift "Baulärm" a) Lärmarme Geräte D 513
LärmVibrationsArbSchV b) Schallschutzeinhausung

DGUV R112-194 "Benutzung von Gehörschutz" c) Schallschutzkapsel
d) Schallschutzwand /-vorhang
e) Gehörschutz

Kontaminierte Böden DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Ermittlung von Gefahrstoffen C 311 / 312 / 316 / A 027 Werden bei der Ausführung Gefahrstoffe erkannt,
und Bauteile Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) b) Gefahrstoffkataster/ Altlastenkataster ist die Bauleitung zu informieren. 

DGUV R101-004 "Kontaminierte Bereiche" c) Koordinator gem. DGUV 101-004 Der Arbeits- und Sicherheitsplan ist einzuhalten
TRGS 524 "Kontaminierte Bereiche" d) Arbeits- und Sicherheitsplan

Bauausführung Baustelleneinrichtung

Baustellensicherung DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Geschlossener Bauzaun     
Landesbauordnung b) Türen und Tore
Baustellenordnung c) Beschilderung

Versorgung DGUV V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" a) Strom  vom Netz/ Baustromverteiler Nur baustellengeeignete Leitungen verlegen.
VDE-Bestimmungen b) Wasser  vom Netz Aufnahme von wichtigen Telefonnummern  in den Alarmplan.

DGUV V79 "Verwendung von Flüssiggas" c) Gasbehälter A 061 / 064
Druckbehälterverordnung d) Telefon/ Mobilfunk A 004

e) Fax
Entsorgung DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Abwässer ins Netz

b) Abfallwirtschaft
Sozialeinrichtungen DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Tagesunterkünfte A 025 Sozialeinrichtungen nicht in Gefahrenbereichen

Arbeitsstättenverordnung b) Sanitäranlagen  (Schwenkbereich der Krane) aufstellen oder entsprechend 
Arbeitsstättenrichtlinie c) Gemeinschaftsunterkünfte, Büroarbeitsräume und Besprechungsräume Schutzdächer errichten.

Lagerflächen DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Baustelleneinrichtungsplan Sichere Lagerflächen für große Montage-/ Schalelemente 
b) Gasflaschenlager A 061 / 062 / 064 einplanen. Ggf. Einrichtung eines Gefahrstofflagers.

Lagerung von Gasflaschen DGUV R100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" a) Lagerung von Druckgasen im Freien auf der BE-Fläche A 064
b) Lagerung von Druckgasen in Lagerräumen (Containern) auf der BE-Fläche A 063
c) Lagerung an den Arbeitsstellen nur in begrenzten Mengen (max. Tagesbedarf).

Gaslagerbehälter DGUV V79 "Verwendung von Flüssiggas" a) Boden unterhalb des Behälters so verdichten und versiegeln, dass A 061 Vor Inbetriebnahme der Versorgungsanlage Prüfung durch 
auf Baustellen Technische Regeln Druckbehälter (TRB)     austretendes Gas sich nicht ansammeln kann befähigte Person (z.B. Sachkundigen) durchführen. 

TRB 610 - "Aufstellung von Druckbehältern b) Explosionsschutzbereiche einhalten Prüffristen des Gaslagerbehälters beachten.
 zum Lagern von Gasen" c) Explosionsgefährdeten Bereich frei von Zündquellen und brennbaren Stoffen halten

Allgemeinbeleuchtung DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Leuchten
im Gebäude DGUV V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"

ASR A3.4  "Beleuchtung"
Allgemeinbeleuchtung DGUV V1 "Allgemeine Vorschr" a) Leuchten                                                       Arbeitsplätze sind vom jeweiligen Unternehmer in
im Freien DGUV V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" ausreichendem Maß zu beleuchten (siehe DIN 5035) 

ASR A3.4  "Beleuchtung"
für Arbeitsplätze im Freien
DIN 5053 „Beleuchtung mit 

künstlichem Licht“
Baugeräte (allgemein) DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Standsicherheit

DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" b) Betriebsanweisung für die Baugeräte B 213, B 214
Turmdrehkrane DGUV V38 "Bauarbeiten", DGUV V 52 "Krane", 9. ProdSV, BetrSichV a) Vorfahrtsregelung

DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" b) Betriebsanweisung bei der Zusammenarbeit mehrerer Kräne B 181/203/204/237
Baustellenverkehr DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Möglichst getrennter Personen- und Fahrverkehr A 008

DGUV V38 "Bauarbeiten" b) Schaffung von Wendemöglichkeiten
Baustellenordnung c) Einrichtung von getrennten Ein- und Ausfahrten 

Logistikplan d) Sicherheits- und Verkehrswegekennzeichnung
Flucht- und Rettungswege DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Flucht- und Rettungswegplan

Arbeitsstättenverordnung b) Kennzeichnung A 022
LBO c) Freihalten

Erste-Hilfe DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Ersthelfer A 004 Ersthelfer benennen
b) Verbandkästen A 004  
c) Santätscontainer ab 51 Beschäftigten A 004

Brand- und Blitzschutz DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Handfeuerlöscher mind. 6 LE A 021
ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände" b) Brandschutzhelfer

Baustellen- und Sicherheitsordnung c) Blitzschutzmaßnahmen
Gefahrstoffe auf der Baustelle DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Ersatzstoffe ermitteln A 042

Gefahrstoffverordnung b) Betriebsanweisung erstellen
Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS) c) Beschäftigte in verständlicher Form und Sprache unterweisen

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge d) Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlassen
Arbeitsmittel Betriebssicherheitsverordnung a) Arbeitsmittel regelmäßig prüfen lassen A 007 Es dürfen nur geprüfte Arbeitsmittel auf der Baustelle verwendet werden.

TRBS 1201, Prüfung von Arbeitsmittel b) Ergebnisse der Prüfungen dokumentieren.
TRBS 1203, Befähigte Person c) Arbeitsmittel vor dem Einsatz auf augenscheinliche Mängel prüfen.

DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmittel" c) Fristen erforderlicher Prüfungen durch den Unternehmer festlegen.

Erdarbeiten

Abbrucharbeiten Landesbauordnung a) Abbruchanweisung beachten C 301
DGUV V38 "Bauarbeiten" b) Bei plötzlich auftretenden Gefahren sofort Arbeiten einstellen. C 302

c) Bauteile niemals durch Unterhöhlen oder Schlitzen zum Einsturz bringen. C 303
d) Decken und tragende Bauteile nicht durch Schuttmassen überlasten.

Gräben DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Gräben - unverbaut bis 1,25 m B 100
DIN 4124 "Baugruben und Gräben" b) Gräben - unverbaut über 1,25 m

c) Standsicherheitsnachweis
d) Gräben verbaut

Zugang in die Baugrube DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Bautreppe/ Leitern
DGUV Information 208-016 "Leitern und Tritte"

Erdleitungen DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Strom-/ Wasserversorgungspläne C 472
DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" b) Suchschlitze

c) Schutzabdeckungen beachten
Erdbaumaschinen DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Personen dürfen sich grundsätzlich nicht im Fahr- oder Schwenkbereich aufhalten B 181 Der Unternehmer hat:

DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" b) Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung B 182 den Maschinenführer zu beauftragen,
DIN EN 474 "Erdbaumaschinen - Sicherheit"     zu stoppen und Warnzeichen zu geben. B 183 sich vom Maschinenführer die Befähigung zum Führen und 

c) Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf den dafür vorgesehenen B 184  Warten von Baggern nachweisen zu lassen.
    Fahrer- und Mitfahrersitzen zulässig

Hochbau

Rohbau Arbeitsmaschinen DGUV V1 ''Allgemeine Vorschriften'' a) Nur geprüfte Arbeitsmittel verwenden B 201 / 206 / 216 / 251 / 265 Für die auf der Baustelle verwendeten Arbeitsmaschinen sind die 
DGUV V3 "Prüfungen" b) Betriebsanweisung- Anleitung beachten entsprechenden Prüfnachweise und Betriebsanleitungen auf der 

LärmVibrationsArbSchV c) Mitarbeiter im Umgang mit dem Arbeitsmittel unterweisen Baustelle in kopierter Form vorzuhalten.
Gerüst d) PSA zur Verfügung stellen

Arbeitsgerüst DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Regelausführung B 113 Das Gerüst muss vom Aufsteller freigegeben werden. 
Schutzgerüst DIN 4420 b) Standsicherheitsnachweis B 113 Dieses muss am Gerüst erkennbar sein.

Zimmer- und Dachdeckerarbeiten DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" c) Ankerprotokolle B 113 Vorher dürfen andere Gewerke das Gerüst nicht verwenden.
DGUV Information 201-054 "Dach-, Zimmerer- und Holzbauarbeiten" d) Dachfanggerüst B 121 Gerüst muss von jedem Benutzer geprüft werden.

Traggerüste DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Seitenschutz B 120  Ab 2 m Absturzhöhe, sowie über Gefahrenbereichen
Fenster b) Anseilschutz E 601  ist auf vollständigen Seitenschutz zu achten.

DIN 1045 "Beton und Stahlbeton"
DIN 4421 ''Traggerüste, Berechnung:..''

Schlosserarbeiten / Stahlbau DIN 4424 '' Baustützen aus Stahl..''
Feuerarbeiten DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" a) Rauchverbot C 423 Feuererlaubnisschein, Freigabe durch 

DGUV V79 "Verwendung von Flüssiggas" b) Feuerlöscher bereithalten A 021 verantwortlichen Vorgesetzten oder Bauleiter.
Trockenbauarbeiten c) Anmelden von Feuerarbeiten

Gefahrstoffe DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" a) Ersatzstoffe ermitteln A 041 / 042
DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" b) Betriebsanweisung C 314

HLS Gefahrstoffverordnung c) Lüftungsmaßnahmen
d) Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Montagearbeiten DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Montageanweisung Betonfertigteile/ Stahlelemente sicher lagern und gegen 
Elektro DGUV V52 "Krane" b) Absperren von Gefahrenbereichen Umstürzen sichern

Schächte (vertikal) DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Seitenschutz B 100
DIN 4420 b) Podeste C 411

Estricharbeiten c) Einrichtungen zu Bergen von Personen
Schalungen DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Montageanweisung B 134 Schalungselemente sicher Lagern. Gegen Umstürzen sichern

DIN 1045 Regeln b) Leitseile
Innentüren für Sicherheit und Gesundheitsschutz im c) Abstützen

Tragwerk- und Schalungsbau d) Seitenschutz

Kollektive Gefährdungen 

Malerarbeiten Lärm LärmVibrationsArbSchV a) Lärmarme Geräte
DGUV V9 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzecihnung am Arbeitsplatz" b) PSA (Gehörschutz)

Bodenöffnungen DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Umwehrungen B 100 Abdeckungen müssen gegen Verrutschen/ Verschieben gesichert sein.
Fliesenarbeiten ArbeitsstättV b) Abdeckungen B 100

Wandöffnungen DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Seitenschutz B 100
ArbeitsstättV b) Fassadengerüst ggf. mit dem Baufortschritt B 113

Aufzug DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" aufbauen bzw. umbauen
Herabfallende Gegenstände DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Absperren D 301 / 302 / 303
u. Massen DGUV V9 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzecihnung am Arbeitsplatz" b) Warnposten

Tischlerarbeiten Hochgelegene Arbeitsplätze DGUV V38 "Bauarbeiten" a) Seitenschutz B 100 Ab 2m Absturzhöhe muß ein dreiteiliger Seitenschutz
Arbeitsstättenverordnung b) Fassadengerüst B 113 auch an Bockgerüsten montiert werden. Bei 2 m Gerüsthöhe

DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" c) Arbeitsgerüste/ Fahrgerüste B 112 / 117  muß nach Aufbau und Verwendungsanleitung verstrebt werden.
Bodenbeläge d) Dachfanggerüste B 121

Zugänge zu hochgelegenen DGUV V38 ''Bauarbeiten'' a) Anlegeleitern / Tritte B 131 Bei freiliegenden Treppenläufen und -absätzen, muss Seitenschutz
Arbeitsplätzen DGUV Information 208-016 "Leitern und Tritte" b) Treppenhaus angebracht werden. Beim Einbau von Podesten in das Treppenauge 

Außenanlagen DGUV V38 "Bauarbeiten" c) Innenliegender Leitergang im Fassadengerüst B 113 muss durch Seitenschutz  ein sicherer Aufstieg gewährleistet werden.
DGUV V52 "Krane"

Staubanreicherungen in der Luft DGUV V1 ''Allgemeine Vorschriften'' a) Atemschutz E 603
TRGS 559 „ Mineralischer Staub“ b) Bewässern C 303, 372

c) Staubwände
Nicht begehbare Bauteile DGUV V38 ''Bauarbeiten'' a) Lastverteilende Beläge C 343
Tragen schwerer Lasten Lasthandhabungsverordnung a) Anlegeanstellaufzug B 142 / 143 Anschläger muss PSA tragen.

b) Kran B 213 / 214
DGUV R 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" c) Nutzen von geeigneten Lastaufnahmemitteln B 161

DGUV V38 "Bauarbeiten"
Verkehrswege an Baugruben DGUV V1 ''Allgemeine Vorschriften'' a) Seitenschutz B 100
und Gräben b) Ggf. Übergänge vorsehen

c) Abstände der Verkehrswege zu/r C 469 / 470 
    Gräben / Baugrube beachten
d) Grube/ Gräben verfüllen

Arbeiten zur Winterzeit DGUV V1 ''Allgemeine Vorschriften'' a) Flächen schnee- und eisfrei halten
b) Beleuchtung der Witterung anpassen
c) Mitarbeiter wintertauglich ausgerüsten Datum: 11.07.2025 Planverfasser:  MBD

SiGe-Koordination

                                         

Plan-Nr.: SGP_01

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Organisation der Baustelle

Bestimmungen Lösungen/ Maßnahmen BemerkungenGewerk / Unternehmen
Bausteine BG 

Bau

Kranführerbeauftragung, Kranbuch, Aufstellprotokolle müssen vorgehalten werden.

Baustellenadresse:
MZL – Mobilitätszentrum UrbanLand 

Liebigstraße 136
32657 Lemgo

Technische Hochschule OWL
Campusallee 12
32657 Lemgo

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem aktuellen 
Bauzeitenplan gültig !




